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I.

20021
Hinweise für die Vergabe öffentlicher Aufträge 

unterhalb der EU-Schwellenwerte
bei Beschaffungen nach der VOL/A und der 

VOB/A
Gem. RdErl. des Finanzministeriums 

(Az: I C 2 – 0055-3/H 4030-1-IV A 3), des Ministeriums 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr 

(AZ: II B 1 – 80 – 00/1) sowie des Ministeriums für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung 

(Az: 111-3.02.04-2011) 
v. 23. 12. 2010 

1
Ziel
Mit dem Runderlass soll die Rechtssicherheit bei der An-
wendung der Regeln der VOL/A (Bekanntmachung vom 
20. 11. 2009, BAnz. Nr. 196 a vom 29. 12. 2009, geändert 
durch Bekanntmachung vom 19. 2. 2010, BAnz. Nr. 132 
vom 26. 2.2010) sowie der VOB/A (Bekanntmachung vom 
31. 7. 2009, BAnz. Nr. 155 a vom 15. 10. 2009, geändert 
durch Bekanntmachung vom 19. 2. 2010, BAnz. Nr. 36 
vom 5. 3. 2010) bei der Beschaffung von Lieferungen, 
Dienst- und Bauleistungen erhöht werden. Außerdem 
werden die Wertgrenzen für Vergaben unterhalb der EU-
Schwellenwerte festgelegt. Die nachfolgenden Regelun-
gen gelten in Ergänzung zu den Verwaltungsvorschriften 
zu § 55 Landeshaushaltsordnung (LHO) sowie zu den 
Regelungen des Rundschreibens des Ministeriums für In-
novation, Wissenschaft, Forschung und Technologie vom 
14. 2. 2008 (Vergaberichtlinien für Hochschulen nach § 7 
Hochschulwirtschaftsführungsverordnung) und ersetzen 
diese, soweit sie ihnen widersprechen. 

2
Beschränkte Ausschreibungen

2.1
Bauleistungen

Wird vor einer Beschränkten Ausschreibung nach § 3 
Absatz 3 Nummer 1 VOB/A ein Teilnahmewettbewerb 
durchgeführt, verdoppeln sich die dort genannten Wert-
grenzen. 

2.2 
Lieferungen und Dienstleistungen 

Beschränkte Ausschreibungen von Lieferungen und 
Dienstleistungen sind bis zu einem Auftragswert von 
50.000 Euro ohne Umsatzsteuer ohne Durchführung ei-
nes Teilnahmewettbewerbs zulässig. Bis zu diesem Auf-
tragswert ist von einem Missverhältnis des Aufwands ei-
ner Öffentlichen Ausschreibung zu dem erreichten Vor-
teil oder dem Wert der Leistung im Sinne von § 3 Absatz 
4 Buchstabe b) VOL/A auszugehen. Darüber hinaus sind 
Beschränkte Ausschreibungen von Lieferungen und 
Dienstleistungen unabhängig von den Voraussetzungen 
des § 3 Absatz 3 und 4 VOL/A nach Durchführung eines 
Teilnahmewettbewerbs bzw. nach vorheriger Bekannt-
machung des voraussichtlichen Beschaffungsbedarfs ge-
mäß Nummer 6.3 und 6.4 mit einer Frist von in der Regel 
mindestens vier Wochen vor dem Versenden der Vergab-
eunterlagen bis zu einem Auftragswert von 100.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer zulässig.

3
Freihändige Vergabe im Wettbewerb

Aufträge bis zu einem Wert von 15.000 Euro ohne Um-
satzsteuer können ohne weitere Begründung freihändig 
im Wettbewerb vergeben werden.

4
Direktkauf

Bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 500 
Euro ohne Umsatzsteuer muss gemäß § 3 Absatz 6 
VOL/A kein Vergabeverfahren durchgeführt werden. Es 
kann auf allgemein zugängliche Angebote (z. B. im Inter-
net) zurückgegriffen werden. Für die Bedarfsfeststellung 
und die Kaufentscheidung gelten die haushaltsrechtli-
chen Bestimmungen. Zum Nachweis von Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit des Direktkaufs besteht gemäß § 7 

LHO eine Mindestdokumentationspfl icht, d. h., dass zu-
mindest die Preise der Vergleichsangebote zu erfassen 
sind.

5
Schätzung der Auftragswerte

Bei der Schätzung der Auftragswerte für Beschränkte 
Ausschreibungen und Freihändige Vergaben ist § 3 Ver-
ordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) i. 
d. F. der Bekanntmachung vom 11. 2. 2003 (BGBl. I 
S. 169), zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 
7. 10. 2010 (BGBl. I S. 724), entsprechend anzuwenden. 
Hierbei ist grundsätzlich von der geschätzten Gesamt-
vergütung für die vorgesehene Leistung auszugehen. 

Alle gleichartigen Leistungen, die in einem funktionalen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen, sind 
für die Berechnung des Auftragswertes zusammenzufas-
sen. Werden die Leistungen z. B. für eine Baumaßnahme 
gemäß § 5 Absatz 2 VOB/A aufgeteilt oder getrennt ver-
geben, ist der Wert aller Lose im Rahmen der Schätzung 
der Auftragswerte zugrunde zu legen. Die Abgrenzung 
der Leistungen, die zu einem Fachlos gehören, bestimmt 
sich grundsätzlich nach den gewerberechtlichen Vor-
schriften und der allgemein oder regional üblichen Ab-
grenzung. 

Unter dem Begriff „Fachlos“ sind z. B. Bauleistungen zu 
verstehen, die von einem bestimmten Handwerks- oder 
Gewerbezweig ausgeführt werden, d. h. einem bestimm-
ten Fachgebiet zugeordnet werden. Der Begriff „Fach-
los“ wird hier im Zusammenhang mit dem Vergabever-
fahren gesehen, d. h. er ist damit ein wirtschaftlicher Be-
griff. Der Begriff „Gewerk“, wie z. B. in § 3 Absatz 3 
Nummer 1 VOB/A aufgeführt, wird vornehmlich im 
Hochbau verwendet, dagegen kaum im Tiefbau.

Vergibt der öffentliche Auftraggeber zwei oder mehrere 
funktional, räumlich und zeitlich unabhängige Leistun-
gen, handelt es sich nicht um Lose eines Gesamtauftra-
ges. Der Auftragswert ist dann für jede dieser Leistun-
gen isoliert zu berechnen.

6
Binnenmarktrelevante Aufträge

6.1
Bei sog. Binnenmarktrelevanz der Vergaben der öffentli-
chen Auftraggeber sind auch unterhalb der EU-Schwel-
lenwerte grundsätzlich die sog. Europäischen Grundfrei-
heiten der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und 
Transparenz zu beachten. 

6.2
Ausgenommen davon sind lediglich Aufträge, die nach

–  Gegenstand, 

–  geschätztem Auftragswert, 

–  Größe und Struktur des betreffenden Marktes und 
den dortigen wirtschaftlichen Gepfl ogenheiten oder 

–  sonstigen Besonderheiten 

eine nur sehr geringfügige wirtschaftliche Bedeutung 
haben, daher für Wirtschaftsteilnehmer aus anderen 
Mitgliedstaaten nicht von Interesse sind und bei denen 
deshalb ein Eingriff in die Grundfreiheiten nicht ange-
nommen werden kann. 

6.3
Bei der Vergabe von Aufträgen mit Binnenmarktrelevanz  
muss eine hinreichend zugängliche, vorherige Bekannt-
machung veröffentlicht werden. Als Veröffentlichungs-
medien kommen dabei u. a. in Betracht:

–  das Internet, insbesondere das Vergabeportal NRW 
(www.vergabe.nrw.de) und

–  Amtsblätter, insbesondere das Amtsblatt der Europä-
ischen Union/die TED Datenbank (Tenders Electro-
nic Daily).

6.4
Die Bekanntmachung kann sich auf eine Kurzbeschrei-
bung der wesentlichen Punkte des zu erteilenden Auf-
trags und des Vergabeverfahrens beschränken. Ein Un-
ternehmen soll durch die Bekanntmachung alle Informa-
tionen erhalten, die es für die Entscheidung, ob es Inter-
esse an dem Auftrag bekunden soll, benötigt. 
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6.5
Die Auftragsvergabe muss  im Einklang mit den Vor-
schriften und Grundsätzen des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union erfolgen. Für die 
Auftragsvergabe gelten folgende Grundsätze:

–  diskriminierungsfreie Beschreibung des Auftragsge-
genstandes,

–  gleicher Zugang für Wirtschaftsteilnehmer aus allen 
Mitgliedstaaten,

–  gegenseitige Anerkennung von Diplomen, Prüfungs-
zeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen,

–  angemessene Fristen und

–  transparenter und objektiver Ansatz.

6.6
Darüber hinaus hat der öffentliche Auftraggeber in den 
Fällen des § 3 Absatz 3 Nummer 1 VOB/A gemäß § 19 
Absatz 5 VOB/A über beabsichtigte Beschränkte Aus-
schreibungen ohne Teilnahmewettbewerb ab einem vor-
aussichtlichen Auftragswert von 25.000 Euro ohne Um-
satzsteuer fortlaufend auf Internetportalen oder in ent-
sprechenden Beschafferprofi len zu informieren (sog. ex-
ante-Transparenz).

6.7
Die Verpfl ichtung zur nachträglichen (sog. ex-post-) 
Transparenz im Rahmen der öffentlichen Auftragsver-
gabe besteht bei Beschränkten Ausschreibungen ohne 
Teilnahmewettbewerb bzw. Freihändigen Vergaben ohne 
Teilnahmewettbewerb entsprechend § 19 Absatz 2 
VOL/A bzw. § 20 Absatz 3 VOB/A. 

Sofern natürliche Personen an Ausschreibungen betei-
ligt werden sollen, ist das Datenschutzgesetz Nord-
rhein-Westfalen (DSG NRW)  in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. 6. 2000 (GV. NRW. S. 452), zu-
letzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
08. 12. 2009 (GV. NRW. S. 765), zu beachten. Die Veröf-
fentlichung der oben genannten Daten von natürlichen 
Personen bedarf danach der vorherigen Zustimmung 
(Einwilligung) der betroffenen Person. Mit der Auffor-
derung zur Angebotsabgabe ist eine Erklärung zu ver-
langen, ob die Einwilligung gemäß § 4 Absatz 1 Satz 2 
bis 6 DSG NRW erteilt wird. Bewerber sind darauf hin-
zuweisen, dass die Erteilung oder Versagung der Ein-
willigung ohne Einfl uss auf die Vergabeentscheidung 
ist. Die über  natürliche  Personen veröffentlichten Da-
ten sind in den Fällen von § 19 Absatz 2 VOL/A nach 3 
Monaten, in denen des § 20 Absatz 3 VOB/A nach 6 Mo-
naten nach ihrer Veröffentlichung aus dem Veröffentli-
chungsmedium zu löschen.

Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Personenhandelsge-
sellschaften sowie Kapitalgesellschaften und sonstige ju-
ristische Personen fallen hingegen nicht unter den 
Schutz des DSG NRW, so dass ihre Einwilligung nicht 
einzuholen ist. 

7
Maßnahmen der Hochschulen aus dem Konjunkturpro-
gramm II des Bundes (KP II)

Für Projekte, die aus Mitteln des KP II vollständig oder 
teilweise fi nanziert werden, gelten die folgenden Rege-
lungen: 

In Abweichung von dem Rundschreiben des Ministeri-
ums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Tech-
nologie vom 14. 2. 2008 (Vergaberichtlinien für Hoch-
schulen nach § 7 Hochschulwirtschaftsführungsverord-
nung) besteht bei der Durchführung von Maßnahmen im 
Rahmen des KP II bis zum 31. 12. 2011 eine vereinfachte 
Möglichkeit zur Durchführung Beschränkter Ausschrei-
bungen und Freihändiger Vergaben. Maßgeblich für die 
Anwendung der Regelung ist der formale Beginn des 
Vergabeverfahrens durch Versendung der Vergabeunter-
lagen bis zu dem genannten Zeitpunkt. Die Grundsätze 
des Wettbewerbs, der Transparenz sowie der Wirtschaft-
lichkeit und Sparsamkeit bleiben dabei unberührt. Die 
Abweichungen stellen sich wie folgt dar: 

7.1
Bei Vergaben von Lieferungen und Dienstleistungen 
können die Vergabestellen bis zu einem vorab geschätz-
ten Auftragswert in Höhe von 100.000 Euro ohne Um-

satzsteuer wahlweise Freihändige Vergaben oder Be-
schränkte Ausschreibungen durchführen. 

7.2
Bei Vergaben von Bauleistungen können die Vergabe-
stellen bis zu einem vorab geschätzten Auftragswert in 
Höhe von 100.000 Euro ohne Umsatzsteuer Freihändige 
Vergaben und bis zu einem vorab geschätzten Auftrags-
wert in Höhe von 1.000.000 Euro ohne Umsatzsteuer Be-
schränkte Ausschreibungen durchführen. 

7.3 
Beschränkte Ausschreibungen und Freihändige Verga-
ben nach den Nummern 7.1 und 7.2 können ohne Teil-
nahmewettbewerb durchgeführt werden. In diesen Fäl-
len sind mindestens drei Angebote einzuholen. 

7.4 
Bei Freihändigen Vergaben und Beschränkten Aus-
schreibungen nach den Nummern 7.1 und 7.2 gelten die 
Regelungen nach Nummer 6, insbesondere die Regelun-
gen zur ex-ante- und ex-post-Transparenz, entspre-
chend. 

7.5 
Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass bei der 
Durchführung von Investitionsmaßnahmen nach dem KP 
II bezüglich der Schätzung der Auftragswerte zur Ermitt-
lung der Wertgrenzen für Freihändige Vergaben oder Be-
schränkte Ausschreibungen auch im Bereich unterhalb 
der EU-Schwellenwerte nach § 3 VgV und damit entspre-
chend der Hinweise zu Nummer 5 zu verfahren ist.

Sofern vor Veröffentlichung dieses Erlasses entgegen der 
Vorgaben des § 3 VgV bei der Schätzung von Auftragswer-
ten unter Bezug auf eine weitergehende Regelung eines an-
deren Bundeslandes eine Auftragsvergabe erfolgt ist, ist im 
Einzelfall zu prüfen, ob es sich angesichts der unterschied-
lichen Verwaltungspraxis in verschiedenen Bundesländern 
im Rahmen der Rechtsanwendung um einen schweren Ver-
gabeverstoß entsprechend des Runderlasses des Finanzmi-
nisteriums vom 18. 12. 2003-I1-0044-3/8- zur Rückforde-
rung von Zuwendungen wegen Nichtbeachtung der Ver-
gabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) 
und der Verdingungsordnung für Leistungen – ausgenom-
men Bauleistungen – (VOL/A) (SMBl. NRW. 631) handelt, 
der eine Rückforderung zur Folge hat.   

8
Präqualifi kation der Bieter

Gemäß § 6 Absatz 4 VOL/A wird die Präqualifi zierungs-
datenbank für den Liefer- und Dienstleistungsbereich 
(PQ-VOL) zum Nachweis der Eignung des Bieters zuge-
lassen.

Unternehmen, die in der Präqualifi zierungsdatenbank 
PQ-VOB entsprechend § 6 Absatz 3 VOB/A registriert 
sind, gelten hinsichtlich der erfassten Kriterien auch in 
Verfahren nach der VOL/A als geeignet.

Die zentralen Online-Präqualifi kations- und Auskunfts-
datenbanken für die Präqualifi kation PQ-VOL im VOL-
Bereich sowie PQ-VOB im VOB-Bereich (www.pq-ver-
ein.de) werden deutschlandweit angeboten. Die PQ-Da-
tenbanken enthalten alle Unternehmen, die von Auf-
tragsberatungsstellen oder von Industrie- und Handels-
kammern sowie den fünf zugelassenen Stellen für die 
Präqualifi kation von Bauunternehmen auf ihre Eignung 
(Fachkunde, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit) im 
VOL-Bereich bzw. VOB-Bereich überprüft worden sind. 
Öffentliche Auftraggeber haben nach einmaliger Regist-
rierung kostenfrei die Möglichkeit, die vorgelagerte und 
auftragsunabhängige Zertifi zierung von Eignungsnach-
weisen präqualifi zierter Unternehmen einzusehen. Auf 
diese Weise soll der Aufwand für Auftraggeber sowie 
Auftragnehmer und insbesondere der Ausschluss von 
Angeboten aufgrund formaler Fehler (fehlende Eig-
nungsnachweise) reduziert werden.

9
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 1. 1. 2011 in Kraft und mit Ab-
lauf des 31. 12. 2012 außer Kraft. Abweichend hiervon tritt 
die Regelung Nr. 7 mit Ablauf des 31. 12. 2011 außer Kraft.

– MBl. NRW. 2011 S. 86
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2160
Zulassung

als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres
Bek. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport – 313-3.6056.02.01.02
v. 23. 2. 2011 

Die Bek. d. Ministeriums für Generationen, Familie, 
Frauen und Integration v. 28. 11. 2005 (SMBl. NRW. 
2160) wird folgt geändert:

I. wird wie folgt geändert:

Bei dem Träger „Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalver-
band Bonn/Rhein-Sieg e.V.“ werden die Wörter „Bonn/
Rhein-Sieg e.V.“ durch die Wörter „Bonn/Rhein-Sieg/
Eifel e.V.“ ersetzt. 

– MBl. NRW. 2011 S. 88

311
Vorbereitung und Durchführung der Wahl für das 

Schöffen- und Jugendschöffenamt 
(Schöffenwahl-AV)

AV d. Justizministeriums (3221- I. 2) und 
RdErl. d. Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport (313 – 6153)
v. 22. 2. 2011 – JMBI. NRW S. 70

Die AV d. Justizministeriums (JMBI. NRW S. 70)  und 
RErl. d. Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration (MBl. NRW. S. 134) vom 4. März 2009 
wird wie folgt geändert:

I.
1.
In Nr. 2.4.2 wird nach Spiegelstrich vier folgender Spie-
gelstrich eingefügt:

„–  Personen, die mangels ausreichender Beherrschung 
der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet 
sind,“

2.
Nr. 7.4 wird wie folgt neu gefasst:

„Für die Aufnahme in die Vorschlagslisten ist die Zu-
stimmung von zwei Dritteln der anwesenden stimmbe-
rechtigten Mitglieder, mindestens jedoch der Hälfte aller 
stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschus-
ses erforderlich (§ 35 Abs. 3 JGG).“

3.
Folgende Nr. 7.9 wird nach Nr. 7.8 angefügt:

„Die Wahl der Jugendschöffen erfolgt gleichzeitig mit 
der Wahl der Schöffen für die Schöffengerichte und die 
Strafkammern (§ 35 Abs. 6).“

II.

Diese AV tritt am Tag nach ihrer Verkündung in Kraft.

– MBl. NRW. 2011 S. 88

II.

Honorarkonsulat der Republik Liberia
in Düsseldorf

Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 02.35 – 1/09 
v. 27. 1. 2011

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der honorar-
konsularischen Vertretung der Republik Liberia in Düs-
seldorf ernannten Herrn Dr. Klaus Kirchner am 27. Ja-
nuar 2011 das Exequatur als Honorarkonsul erteilt. Der 
Konsularbezirk umfasst die Länder Nordrhein-Westfa-
len, Rheinland-Pfalz und das Saarland.

– MBl. NRW. 2011 S. 88

Generalkonsulat des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland

in Düsseldorf
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 01.51 – 3/09 

v. 8. 2. 2011

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskon-
sularischen Vertretung des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland in Düsseldorf ernannten 
Herrn Malcolm James Scott am 20. Januar 2010 das Exe-
quatur als Generalkonsul erteilt. Der Konsularbezirk 
umfasst die Länder Nordrhein-Westfalen, Hessen, 
Rheinland-Pfalz und das Saarland. Durch ein Bürover-
sehen wird die Erteilung des Exequaturs erst heute mit-
geteilt

Das dem bisherigen Generalkonsul, Herrn Peter Harris 
Tibber, am 12. April 2007 erteilte Exequatur ist erlo-
schen.

– MBl. NRW. 2011 S. 88

Honorarkonsularische Vertretung der 
Demokratischen Bundesrepublik Nepal

in Köln
Bek. d. Ministerpräsidentin – LPA II 1 – 435.1-1/01 

v. 14. 2. 2011

Die Bundesregierung hat dem Honorarkonsul der Demo-
kratischen Bundesrepublik Nepal in Köln, Herrn Ram 
Pratap Thapa, im Wege der Höherstufung am 11. Feb-
ruar 2011 das geänderte Exequatur als Honorargeneral-
konsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst weiterhin die Länder Bre-
men, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

– MBl. NRW. 2011 S. 88

III.

Landschaftsverband Rheinland

Jahresabschlüsse 2009
der LVR-Kliniken, des LVR-Servicebetriebes 

Viersen und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei, 
der LVR-HPH-Netze, der LVR-Jugendhilfe 

Rheinland sowie LVR-InfoKom
Bek. des Landschaftsverbandes Rheinland 

v. 14. 2. 2011

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in Ihrer 
Sitzung am 8. 10. 2010 die Jahresabschlüsse 2009 der 
LVR-Kliniken, des LVR-Servicebetriebes Viersen und 
der LVR-Krankenhauszentralwäscherei, die Jahresab-
schlüsse 2009 der LVR-HPH-Netze, den Jahresabschluss 
2009 der LVR-Jugendhilfe Rheinland sowie den Jahres-
abschluss 2009 von LVR-InfoKom festgestellt und über 
die Verwendung des Gewinns oder die Behandlung des 
Verlustes wie folgt beschlossen:

1.  Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-Kliniken, 
des LVR-Servicebetriebes Viersen und der LVR-
Krankenhauszentralwäscherei

1.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Die LVR-Klinik Bedburg-Hau weist zum 31. 12. 2009 ei-
nen Jahresüberschuss in Höhe von € 324.358,16 aus. Zu-
sammen mit einem Gewinnvortrag in Höhe von 
€ 236.689,05 und einer Entnahme aus Gewinnrücklagen 
in Höhe von € 174.591,16 ergibt sich ein Betrag in Höhe 
von € 735.638,37. Aus diesem Betrag werden € 155.000,00 
wie folgt in die zweckgebundene Rücklage eingestellt:

a)  € 55.000,00 Mobiliare Ausstattung neurologische Re-
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habilitation

b)  € 100.000,00 Neubeschilderung des Klinikgeländes.

Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von € 580.638,37 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.2 LVR-Klinik Bonn

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 128.387,52, davon Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in 
Höhe von € 10.510,50 soll für die Zuführung in eine 
zweckgebundene Rücklage für die Finanzierung der 
Kosten für die Brandschutz- und Asbestmaßnahmen so-
wie des Umbaus der Häuser 18 – 21 verwendet werden.

1.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Bilanzgewinn zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 310.640,65, davon Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in 
Höhe von € 190.140,59 wird ein Betrag in Höhe von 
€ 150.000,00 in die zweckgebundene Gewinnrücklage 
eingestellt. Des weiteren wird ein Betrag in Höhe von 
€ 150.000,00 der Betriebsmittelrücklage zugeführt. Der 
verbleibende Restbetrag in Höhe von € 10.640,65 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen.

1.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Von dem Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 674.557,72 wird ein Betrag in Höhe von € 500.000,00 in 
eine Betriebsmittelrücklage bzw. Gewinnrücklage einge-
stellt. Der verbleibende Restbetrag des Bilanzgewinnes 
zum 31. 12. 2009 in Höhe von € 3.057.581,91 wird in eine 
zweckgebundene Rücklage zur Finanzierung des ambu-
lant-tagesklinischen Zentrums (ATZ) auf dem Gelände 
des Universitätsklinikums Düsseldorf eingestellt. 

1.5 LVR-Klinikum Essen

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 8.262,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.6 LVR-Klinik Köln

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 354.094,44, davon Jahresfehlbetrag zum 31. 12. 2009 in 
Höhe von € 79.216,84 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.7 LVR-Klinik Langenfeld

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 3.188,66 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 58.896,68 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.9 LVR-Klinik Viersen

Der Bilanzverlust zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 1.528.343,82, davon Jahresfehlbetrag zum 31. 12. 2009 
in Höhe von € 907.397,82 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

1.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Der Bilanzverlust zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 3.824.062,53, davon Jahresfehlbetrag zum 31. 12. 2009 
in Höhe von € 269.794,23 wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.

1.11 LVR-Servicebetrieb Viersen

Der Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 2.830,62 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

1.12 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Der Bilanzgewinn zum 31. 12. 2009 in Höhe von 
€ 182.053,94, davon Jahresüberschuss zum 31. 12. 2009 in 
Höhe von € 7.307,40 wird auf neue Rechnung vorgetra-
gen.

2.  Verwendung der Bilanzergebnisse der LVR-HPH-
Netze

2.1 LVR-HPH-Netz Niederrhein

Aus dem Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 856.860,02 € 
wird ein Betrag von 844.158,40 € sowie der Bilanzgewinn 
2008 in Höhe von 55.841,60 €, insgesamt 900.000,00 € in 
eine Investitionsrücklage eingestellt. Aus den vorhande-
nen Gewinnrücklagen wird ein Betrag in Höhe von 
39.297,27 €, entsprechend den Abgängen und Abschrei-
bungen auf das aus Gewinnrücklagen fi nanzierte Anla-

gevermögen, entnommen. Der verbleibende Bilanzge-
winn 2009 von 51.998,89 € wird auf neue Rechnung vor-
getragen.

2.2 LVR-HPH-Netz Ost

Aus dem Bilanzgewinn 2008 und dem in 2009 ausgewie-
senen Jahresüberschuss in Höhe von 147.609,80 € wird 
ein Betrag von 500.000 € der Betriebsmittelrücklage zu-
geführt und ein Betrag von 1.450,47 € in die Versor-
gungsrücklage (EFOG) eingestellt. Der verbleibende Bi-
lanzgewinn von 182.714,73 € wird auf neue Rechnung 
vorgetragen.

2.3 LVR-HPH-Netz West

Der Bilanzgewinn 2008 wird ein Betrag von 796,36 € zur 
Anpassung der Versorgungsrücklage (EFOG) an das ent-
sprechende Deckungskapital entnommen und aus dem 
Jahresüberschuss 2009 in Höhe von 119.239,77 €wird ein 
Betrag von 100.000 € der Betriebsmittelrücklage zuge-
führt. Der verbleibende Bilanzgewinn 2009 in Höhe von 
140.750,47 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3.  Verwendung des Bilanzergebnisses der LVR-Jugend-
hilfe Rheinland

Der Jahresgewinn in Höhe von 5.749,32 € wird auf die 
neue Rechnung vorgetragen.

4.  Verwendung des Bilanzergebnisses von LVR-Info-
Kom

Der Bilanzgewinn des Eigenbetriebes LVR-InfoKom zum 
31. 12. 2009 in Höhe von 30.991,05 Euro wird in eine all-
gemeine Gewinnrücklage eingestellt.

Die abschließenden Vermerke der Gemeindeprüfungsan-
stalt Nordrhein-Westfalen über die Jahresabschlussprü-
fungen werden nachfolgend wiedergegeben:

LVR-Klinik Bedburg-Hau

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik Bedburg-
Hau. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Bedburg-Hau, Bedburg-Hau nach KHG unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis 31. 
Dezember 2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Ver-
bindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungsge-
genstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher 
insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie die Verwendung der Förder-
mittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegen-
stand gemäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Durchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
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NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems so-
wie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres-
abschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurtei-
lung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter 
sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Eibezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfungen bei Eigenbetrieben und prüfungs-
pfl ichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 
GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 10.12.2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinik Bonn

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik Bonn. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Bonn, Bonn, nach KHG und der GemKHBVO 
NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2009 und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW 
sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht geprüft. 
Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW 

wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung er-
streckt sich daher insbesondere auf die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den Vorschriften der KHBV sowie die Verwen-
dung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der 
Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, 
über den Lagebericht sowie über den erweiterten Prü-
fungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebricht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung bei Eigenbetrie-
ben und prüfungspfl ichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.

Herne, den 10. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der
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gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinik Düren

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß 3 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik Düren. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Düren, Düren nach KHG und der Gem-
KHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2009 und den entsprechend § 19 Gem-
KHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 Gem-
KHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den 
erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf ausge-
wertet und ein Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 4. Januar 2011

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinikum Düsseldorf

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinikum Düssel-
dorf – Kliniken der Heinrich-Heine-Universität Düssel-
dorf. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2010 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
LVR-Klinikums Düsseldorf – Kliniken der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, nach KHG 
und der GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar bis 31. Dezember 2009 und den entsprechend § 19 
GemKHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten 
Prüfbericht geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 
GemKHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand er-
weitert. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften 
der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel nach 
§ 18 Abs. 1 KHGG NRW liegen in der Verantwortung der 
gesetzlichen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbe-
ziehung der Buchführung, über den Lagebericht sowie 
über den erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 
KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
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werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend das.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 17.12.2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinikum Essen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes LVR-Klinikum Essen Kliniken 
und Institut der Universität Duisburg-Essen. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2009 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteil.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des LVR-
Klinikums Essen, Essen, nach KHG unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des Klinikums für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. De-
zember 2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Ver-
bindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungsge-

genstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher 
insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie die Verwendung der Förder-
mittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Eibeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand ge-
mäß § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 KHG 
NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach 3 30 KHGG NRW in Verbindung 
mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld des Klinikums sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter der Kli-
nik sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichtes hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Klinikums. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Klinikums und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 28. Januar 2011

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der
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gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinik Köln

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik Köln. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf, bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2010 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Köln, Köln, nach KHG und der GemKHBVO 
NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezem-
ber 2009 und den entsprechend § 19 GemKHBVO NRW 
sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebericht geprüft. 
Durch § 30 KHGG NRW und § 21 GemKHBVO NRW 
wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung er-
streckt sich daher insbesondere auf die zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 18 Abs.  1 KHGG NRW. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften und den Vorschriften der KHBV sowie die Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW 
liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh-
rung, über den Lagebericht sowie über den erweiterten 
Prüfungsgegenstand nach 3 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach 
§  18 Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen 
geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 28. Januar 2011

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinik Langenfeld

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik Langenfeld. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 20009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Curacon GmbH, Düsseldorf bedient.

Diese hat mit Datum vom 31. 3. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der 
LVR-Klinik Langenfeld, Langenfeld, nach KHG und der 
GemKHBVO NRW für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2009 und den entsprechend § 19 Gem-
KHBVO NRW sowie § 25 EigVO NRW erstellten Lagebe-
richt geprüft. Durch § 30 KHGG NRW und § 21 Gem-
KHBVO NRW wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 
Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere auf die 
zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche Ver-
wendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG 
NRW. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV 
sowie die Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter der Klinik. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung, über den Lagebericht sowie über den 
erweiterten Prüfungsgegenstand nach § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der Er-
weiterung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW sowie § 21 GemKHBVO NRW ergeben, erfüllt wer-
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den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden 
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Düsseldorf ausge-
wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-
geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 17. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinik Mönchengladbach

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik Mönchen-
gladbach. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-

fung zum 31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2010 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Mönchengladbach, Mönchengladbach, nach KHG 
unter Eibeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt der Klinik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2009 bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Durch § 30 
KHGG NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde 
der Prüfungsgegenstand festgelegt. Die Prüfung er-
streckt sich daher insbesondere auf die Zweckentspre-
chende, sparsame und wirtschaftliche Verwendung der 
Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG NRW. Die Buch-
führung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und 
Lageberichts nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den Vorschriften der KHBV sowie die 
Verwendung der Fördermittel liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Eibe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht sowie 
über den Prüfungsgegenstand gemäß § 30 KHGG NRW 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschränkungen der 
gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung ein hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
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vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 10. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinik Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik Viersen. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Köln, 
bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik Viersen, Viersen, nach KHG unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Klinik für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in Verbindung 
mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungsgegenstand 
festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher insbesondere 
auf die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftli-
che Verwendung der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 
KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstellung des 
Jahresabschlusses und Lageberichts nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften 
der KHBV sowie die Verwendung der Fördermittel lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand 
nach § 30 KHGG NRW abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG NRW i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes nach § 30 KHGG 
NRW in Verbindung mit § 21 GemKHBVO ergeben, er-
füllt wurden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der 
Klinik sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-
samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kont-
rollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der ge-
setzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-

det.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lagebericht hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend da.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 10. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Klinik für Orthopä-
die Viersen. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-
fung zum 31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2010 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Klinik für Orthopädie, Viersen, nach KHG unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Kli-
nik für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 
31. Dezember 2009 geprüft. Durch § 30 KHGG NRW in 
Verbindung mit § 21 GemKHBVO wurde der Prüfungs-
gegenstand festgelegt. Die Prüfung erstreckt sich daher 
insbesondere auf die zweckentsprechende, sparsame und 
wirtschaftliche Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW. Die Buchführung und die Aufstel-
lung des Jahresabschlusses und Lageberichts nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie die Verwendung der Förder-
mittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Eibeziehung der Buchführung und 
den Lagebericht sowie über den Prüfungsgegenstand ge-
mäß § 30 KHGG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 30 
KHGG i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Insti-
tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
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Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die Anforderungen, die sich aus der Festlegung des Prü-
fungsgegenstandes nach § 30 KHGG NRW in Verbindung 
mit § 21 GemKHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaft-
liche und rechtliche Umfeld der Klinik sowie die Erwar-
tungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 
der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle-
gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Klinik. Der Lage-
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ver-
mittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Klinik und stellt die Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW wie folgt erforderlich.

„Im Geschäftsjahr 2009 hat die LVR-Klinik für Ortho-
pädie Viersen einen Jahresfehlbetrag von 269.794,23 € 
erzielt. Die Klinik ist bilanziell überschuldet. Der ausge-
wiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag 
beträgt 1.677.017,01 €.“

Herne, den 22.12.2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Servicebetrieb Viersen

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes LVR-Servicebetrieb Viersen. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des LVR-
Servicebetrieb Viersen, Viersen, unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. 
Da der LVR-Servicebetreibe Viersen mit KHG-Förder-
mittel des Landes NRW gefördertes Anlagevermögen er-
halten hat, gelten die Prüfungsnormen des § 30 KHGG 
NRW i. V. m. § 106 GO NRW. Diese Vorschriften legen 
den Prüfungsgegenstand fest. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
Vorschriften der EigVO NRW sowie die Verwendung der 
Fördermittel liegen in der Verantwortung der gesetzli-
chen Vertreter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage 
der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung und über den Lagebericht anzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichen Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes gemäß § 106 GO 
NRW ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Ver-
treter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der EigVO NRW und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der zweckentsprechenden, sparsamen und 
wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel nach § 18 
Abs. 1 KHGG NRW hat zu keinen Einwendungen ge-
führt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
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vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 13. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Krankenhauszent-
ralwäscherei. Zur Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung zum 31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, Köln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 23. 6. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – der LVR-
Krankenhauszentralwäscherei, Bedburg-Hau, unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 
2009 geprüft. Da die LVR-Krankenhauszentralwäscherei 
KHG-Fördermittel des Landes NRW von den LVR-Kli-
niken erhalten hat, gelten die Prüfungsnormen des § 30 
KHGG i. V. m. § 21 GemKHBVO, der seinerseits auf 
§ 106 GO NRW verweist. Diese Vorschriften legen den 
Prüfungsgegenstand fest. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den Vor-
schriften der KHBV sowie die Verwendung der Förder-
mittel liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 30 KHGG NRW unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 
sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt 
werden kann, ob die Anforderungen, die sich aus der 
Festlegung des Prüfungsgegenstandes gem. § 21 Gem-
KHBVO ergeben, erfüllt wurden. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die 
Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld der Krankenhauszentralwäscherei so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungs-bezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-
chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu kei-
nen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den Vorschrif-
ten der KHBV und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhauszen-
tralwäscherei. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage der Krankenhauszentralwäscherei 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Die Prüfung der zweckentspre-
chenden, sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung 
der Fördermittel nach § 18 Abs. 1 KHGG hat zu keinen 
Einwendungen geführt.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 
Kennzahlen durchgeführt. Die kommt dabei zu folgen-
dem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 13. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-HPH-Netz Niederrhein

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes HPH-Netz Niederrhein. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bonn, bedient.

Diese hat mit Datum vom 5. 5. 2010 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netz 
Niederrhein (kurz: HPH-Niederrhein) für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die 
Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 
und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften sowie Regelungen in der Satzung und die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Einrichtung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung des HPH-Nieder-
rhein. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung 
und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse des HPH-Niederrhein abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO NW) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
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nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des HPH-Niederrhein Anlass zu Beanstan-
dungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
HPH-Niederrhein sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des 
HPH-Niederrhein sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des HPH-Niederrhein. der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des HPH-Niederrhein 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des HPH-Niederrhein geben nach unserer Beurtei-
lung keinen Anlass zu Beanstandungen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 3. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-HPH-Netz Ost

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-HPH-Netz Ost. Zur 
Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem  Partner KG, Bonn, bedient.

Diese hat mit Datum vom 10. 5. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netzes 

Ost (kurz HPH-Ost) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und die 
Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Rege-
lungen in der Satzung und die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der Einrichtung liegen in der Verantwortung der 
Betriebsleitung des HPH-Ost. Unsere Aufgabe ist es, auf 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-Ost abzuge-
ben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO NW) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung 
so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten 
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Si-
cherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Si-
cherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des HPH-Ost Anlass zu Beanstandungen 
geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-Ost 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berück-
sichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebs-
leitung des HPH-Ost sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-
reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bil-
det.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage des HPH-Ost. Der Lagebericht steht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffen-
des Bild von der Lage des HPH-Ost und stellt die Chan-
cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des HPH-Ost ge-
ben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu Bean-
standungen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 03.12.2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der
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gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-HPH-Netz West

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-HPH-Netz West. 
Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG, Bonn, bedient.

Diese hat mit Datum vom 10. 5. 2010 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der 
Buchführung und den Lagebericht des LVR-HPH-Netz 
West (kurz HPH-West) für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften so-
wie Regelungen in der Satzung und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse der Einrichtung liegen in der Verantwor-
tung der Betriebsleitung des HPH-West. Unsere Aufgabe 
ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss un-
ter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
HPH-West abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 106 Gemeindeordnung (GO NW) unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah-
resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit 
erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit 
beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhält-
nisse des HPH-West Anlass zu Beanstandungen geben. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des HPH-West so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Be-
urteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des 
HPH-West sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den deutschen handelsrechtlichen und den er-
gänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er-
gänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens,– Finanz- und Ertrags-
lage des HPH-West. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zu-
treffendes Bild von der Lage des HPH-West und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
HPH-West geben nach unserer Beurteilung keinen An-
lass zu Beanstandungen.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 3. Dezember 2010

GPA NRW
Abschlussprüfung – Beratung – Revision
Im Auftrag 
         Siegel der
gez.    Gemeindeprüfungs-
      anstalt Nordrhein-
Thomas Siegert      Westfalen

LVR-InfoKom

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes LVR-InfoKom. Zur Durch-
führung der Jahresabschlussprüfung zum 31. 12. 2009 hat 
sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft DHPG Dr. 
Harzem & Partner KG, Gummersbach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 29.06.2010 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht von 
LVR-InfoKom, Köln, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Ja-
nuar bis zum 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lage-
bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vor-
schriften sowie den ergänzenden Bestimmungen in der 
Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-West-
falen liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns 
durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und 
über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB, § 106 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspfl ichtigen Einrichtungen unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-
schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 
werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes 
sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksich-
tigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems so-
wie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jah-
resabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-
teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 
der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-
ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für die Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der 
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Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 19. Oktober 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

LVR-Jugendhilfe Rheinland

Abschließender Vermerk der GPA NRW

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 
Abschlussprüfer des Betriebes LVR-Jugendhilfe Rhein-
land. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung 
zum 31. 12. 2009 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft DHPG Dr. Harzem § Partner KG, Gummers-
bach, bedient.

Diese hat mit Datum vom 14. 6. 2010 den nachfolgend dar-
gestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht von 
LVR-Jugendhilfe Rheinland, Solingen, für das Wirt-
schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2009 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jah-
resabschluss und Lagebericht nach den deutschen han-
delsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Be-
stimmungen in der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen liegen in der Verantwortung 
der Betriebsleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Be-
urteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB, § 106 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen und der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspfl ichtigen Einrichtungen unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen, 
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Dar-
stellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kennt-
nisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld des Betriebes sowie 
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems 
sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 
Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund-
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzli-

chen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinrei-
chend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft DHPG Dr. Harzem & Partner KG 
ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen 
durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 
vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 
der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspfl ichti-
gen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 
NRW nicht erforderlich.

Herne, den 10. Dezember 2010

GPA NRW

Abschlussprüfung – Beratung – Revision

Im Auftrag 

         Siegel der

gez.    Gemeindeprüfungs-

      anstalt Nordrhein-

Thomas Siegert      Westfalen

Die Jahresabschlüsse sowie die Lageberichte können bis 
zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2010 während der 
Dienststunden, von 9.00 bis 15.00 Uhr, beim Land-
schaftsverband Rheinland, Horion-Haus (Dienstgebäude 
Hermann-Pünder-Straße 1), Zimmer 6.073 eingesehen 
werden.

Köln, den 14. Februar 2011

Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k

– MBl. NRW. 2011 S. 88
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